
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/3/22 85/18/0375
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1991

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §38 Abs5;

StVO 1960 §43;

StVO 1960 §44 Abs1;

VwRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 88/02/0136 E 16. November 1988 RS 2

Stammrechtssatz

Für den Tatvorwurf, bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein, war es auch vor Inkrafttreten der 13ten StVO-

Novelle unerheblich, ob die Haltelinie vor der Kreuzung durch eine Verordnung gedeckt war (Hinweis E VS 8.5.1987,

85/18/0257).

Schlagworte
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